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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §238 Abs2;

Rechtssatz

Auch eine zur Durchsetzung eines Abgabenanspruches an die zuständige Behörde gerichtete Meldeanfrage der

Finanzbehörde, welcher der Aufenthalt des Steuerp9ichtigen unbekannt ist, stellt eine Unterbrechungshandlung im

Sinne des § 238 Abs 2 BAO dar (Hinweis E 14. November 1996, 96/16/0217, ergangen zu § 209 BAO).
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